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ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE
Amt/Eigenbetrieb:
49        Fachbereich Kultur

Beteiligt:
20        Fachbereich Finanzen und Controlling

Betreff:
II. Änderung der Entgeltordnung für das Stadtmuseum Hagen

Beratungsfolge:
05.09.2024 Haupt- und Finanzausschuss
10.09.2024 Kultur- und Weiterbildungsausschuss
19.09.2024 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:
Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Hagen beschließt die II.Änderung zur Entgeltordnung für das 
Stadtmuseum Hagen, wie sie als Anlage Gegenstand dieser Verwaltungsvorlage 
ist.

Die Änderungen treten zum 01. Oktober 2024 in Kraft.
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Kurzfassung
entfällt

Begründung

Nach der Eröffnung des Stadtmuseums Hagen im Museumsquartier sowie den in 
den politischen Gremien beschlossenen Erhöhungen der Eintrittspreise ist eine 
Neufassung der ab Oktober 2024 geltenden Entgeltordnung für die städtischen 
Museen in Hagen notwendig. Wie bei den Kunstmuseen gliedert sich die 
Entgeltordnung für das Stadtmuseum in Eintritte, Führungs- und 
Veranstaltungsentgelte.
Hinzu kommen ein Kombiticket für das Museumsquartier (plus Hohenhof), ein 48 
Stunden geltendes Ticket für alle Museen der Stadt Hagen sowie Jahreskarten für 
jeweils das Museumsquartier, für alle städtischen Museen und für das 
Archäologiemuseum Hagen im Wasserschloss Werdringen.
Innerhalb der Preisstruktur sind Ermäßigungen für bestimmte Besuchergruppen wie 
Schulklassen, Kinder und Jugendliche, Familien, Schwerbehinderte etc. vorgesehen. 
Die Entgelte für Gruppen sind in Schulklassen und sonstige Personengruppen 
gegliedert.
 
Die teilweise unterschiedlichen Eintrittspreise und Entgelte für die Kunstmuseen 
(Osthaus Museum Hagen, Emil Schumacher Museum Hagen, Hohenhof) und der 
Geschichtsmuseen (Stadtmuseum Hagen, Archäologiemuseum Hagen) erklären sich 
aus den verschiedenen Ziel-, Interessen- und Besuchergruppen, die anhand der 
Besuchsfrequentierung in den vergangenen Jahren statistisch festzustellen waren.

Die geänderte Entgeltordnung ist als Anlage dieser Vorlage beigefügt. Zwecks 
besserer Vergleichbarkeit ist die vorherige Entgeltordnung ebenfalls als Anlage 
hinzugefügt. Zusätzlich wurde eine Synopse als Tabelle hinzugefügt. 

Inklusion von Menschen mit Behinderung
Belange von Menschen mit Behinderung
X sind nicht betroffen

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung
X keine Auswirkungen (o)

Finanzielle Auswirkungen
X Es entstehen folgende Auswirkungen:

1. Auswirkungen auf den Haushalt

Kurzbeschreibung:
Entgelte Stadtmuseum Hagen
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1.1 Konsumtive Maßnahme in Euro
Teilplan: 1.0420 Bezeichnung: Museen und Archive
Auftrag: 1.0420.03 Bezeichnung: Geschichte / Museen
Kostenart: 446200 Bezeichnung:

Kostenart 2024 2025 2026 2027 2028
Ertrag (-) 446200 4.000,00€ 16.000,00€ 16.000,00€ 16.000,00€ 16.000,00€

Bei steuerlichen Auswirkungen sind die Erträge und Aufwendungen unter Abzug von Vor-/Umsatzsteuer angegeben (netto).
 Steuerliche Auswirkungen

X Es entstehen folgende ertragsteuerliche Auswirkungen:

X Es entstehen zusätzliche Erträge im Rahmen eines bestehenden Betriebs gewerblicher Art 
(BgA).

2. Rechtscharakter
X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

gez. Erik O. Schulz gez. Martina Soddemann
Oberbürgermeister Beigeordnete

gez.
Bei finanziellen Auswirkungen: Christoph Gerbersmann

Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer
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Verfügung / Unterschriften
Veröffentlichung

Ja
Nein, gesperrt bis einschließlich

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter 
und Stadtkämmerer Stadtsyndikus Beigeordnete/r

Die Betriebsleitung
Amt/Eigenbetrieb: Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:
Amt/Eigenbetrieb: Anzahl:
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Entgeltordnung 

 für das Stadtmuseum Hagen vom 24. September 1998 in der Fassung des II. 
Nachtrages vom 19.09.2024 

 

Der Rat der Stadt Hagen hat aufgrund des §7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein- Westfalen i. d. F. d. Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 
666/SGV NRW 2003) zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. April 2020 
(GV. NRW. S. 218b) in seiner Sitzung vom 19.09.2024 für das Stadtmuseum Hagen  
folgende Neufassung der Entgeltordnung, gültig ab dem 01.10.2024, beschlossen 

 

 

§ 1 Grundsatz 

Für den Eintritt und das breite museumspädagogische Angebot im Stadtmuseum 
Hagen werden Entgelte nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erhoben.  

 

 

§ 2 Höhe des Entgelts für den Eintritt in das Stadtmuseum Hagen 

(1) 

1.  Erwachsene…………………………………………………………………  5,00 € 

 

2.  Kinder unter 6 Jahren……………………………………………………… frei 

 

3.  Ermäßigungsberechtigte: 

Kinder und Jugendliche von 6 Jahren bis zur Vollendung des 18. 
Lebensjahres, SchülerInnen, StudentInnen, Auszubildende, 
Wehrpflichtige, Ersatzdienstleistende,  Schwerbehinderte mit 
Ausweis, Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger mit Ausweis…………. 

 

Besitzer einer Ehrenamtskarte NRW  erhalten auf den regulären 
Eintrittspreis eine Ermäßigung von 25% 

 

 

 

 

 3,00 € 

 

4.  Begleitperson einer schwerbehinderten Person mit Ausweis (mit dem 
Vermerk B) …………………………………………………………………. 

 

 

frei 

5.  SchülerInnen und Kinder ab 4 Jahren bei Teilnahme an 
Führungen/museumspädagogischem Angebot (bei 
Schulklassen/Kindergartengruppen sind 2 Begleiter 
frei)…………………………………………………………………………… 

 

  

1,50 € 

 

6.  Gruppen ab 12 Erwachsene Personen pro Person ……………………  4,50 € 

 

7.  Familienkarte I (Eltern mit Kindern bis zum vollendeten 18. 
Lebensjahr)………………………………………………………………….. 

 

11,00 € 
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8.  Familienkarte II (Alleinerziehende mit Kindern bis zum vollendeten 18. 
Lebensjahr)…………………………………………………………………. 

 

 

 6,00 € 

9.    

10.  Kombiticket Museumsquartier (Osthaus Museum Hagen, Emil 
Schumacher Museum, Stadtmuseum Hagen) und Hohenhof 

Erwachsene…………………………………………………………….. 

 

 

14,00 € 

11.  Kombiticket Museumsquartier (Osthaus Museum Hagen, Emil 
Schumacher Museum, Stadtmuseum Hagen) und Hohenhof 

ermäßigter Personenkreis………………………………………………. 

 

 

 7,00 € 

12.  Familienkarte I als Kombiticket Museumsquartier …………………… 29,00 € 

13.  Familienkarte II als Kombiticket Museumsquartier……………………. 15,00 € 

14.    

15.  48Stunden-Ticket für alle städtischen Museen Erwachsene………… 18,00 € 

16.  48Stunden-Ticket für alle städtischen Museen ermäßigt……………..   9,00 € 

17.  Familienkarte I als 48Stunden-Ticket für alle städtischen Museen….. 37,00 € 

18.  Familienkarte II als 48Stunden-Ticket für alle städtischen Museen….. 19,00 € 

19.    

20.  Jahreskarte Erwachsene…………………………………………………  

Jahreskarte für den ermäßigten Personenkreis ……………………….. 

20,00 € 

10,00 € 

 

21.  Jahreskarte Museumsquartier Erwachsene…………………………….. 65,00 € 

22.  Jahreskarte Museumsquartier ermäßigt…………………………………. 37,50 € 

23.  Jahreskarte alle städtischen Museen Erwachsene ………………….. 80,00 € 

24.  Jahreskarte alle städtischen Museen ermäßigt………………………… 40,00 € 

 

(2) Für Mitglieder der die Einrichtung fördernden Vereine und Institutionen können 
gesondert Vereinbarungen getroffen werden. 

Für bestimmte Organisationen, deren Mitglieder nach Vorlage einer Legitimation 
freien Eintritt haben, gelten gesonderte Eintrittspreisregelungen, die durch die 
Museumsleitung festgelegt werden.  

 

(3) Eintrittsentgelte für Sonderausstellungen 

Für Sonderausstellungen können zusätzliche Eintrittsgelder erhoben werden. 

Diese Eintrittsgelder richten sich nach Aufwand und Kosten für die Ausstellung und 
werden durch die Museumsleitung festgelegt. 
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§ 3 Entgelte für Führungen und  museumspädagogische Angebote 

 

Für Führungen und museumspädagogische Angebote im Stadtmuseum Hagen sind 
zu dem üblichen Eintrittspreis folgende Führungsgebühren zu entrichten: 

 

(1)   Führungen für Schulklassen und andere Kindergruppen aus 
Kindertageseinrichtungen 

Für die einstündige Führung von Schulklassen und Kindergruppen bis zu 25 Kindern 
wird ein Entgelt von 30 Euro erhoben zzgl. Eintritt. 

Für eine eineinhalbstündige Führung mit Workshop von Schulklassen und 
Kindergruppen bis 25 Kindern wird ein Entgelt von 60 Euro plus 4,50 Materialkosten 
zzgl. Eintritt erhoben. 

 

(2)   Führungen für Erwachsenengruppen / Kinder- und Familienführungen 

Für einstündige Führungen entrichten Erwachsenengruppen; Kinder- und 
Familiengruppen bis 20 Personen pro Führung ein Entgelt von 40 Euro zzgl. Eintritt. 

Für eine dreiviertelstündige Führung entrichten Erwachsenengruppen; Kinder- und 
Familiengruppen bis 20 Personen pro Führung ein Entgelt von 40,00 Euro zzgl. 
Eintritt.  

  

(3)   Entgelte für museumspädagogische Sonderveranstaltungen, andere 
Sonderveranstaltungen, Aktionen und zusätzliche Angebote 

Das museumspädagogisches Programm des Stadtmuseums Hagen umfasst auch 
Sonderveranstaltungen, Aktionen und zusätzliche Angebote (z. B. die 
museumspädagogische Begleitung eines Kindergeburtstags), die je nach Bedarf für 
einzelne Personen, Gruppen (unterschiedlicher Personenstärke)  oder besondere 
Zielgruppen konzipiert werden. 

Für diese Sonderveranstaltungen, Aktionen und zusätzliche Angebote der 
Museumspädagogik werden Entgelte jeweils von der Museumsleitung festgelegt. 
Diese Entgelte richten sich nach Aufwand und Kosten für die Stadt Hagen. 

 

§ 4 Inkrafttreten 

Die Neufassung der Entgeltordnung für das Stadtmuseum Hagen tritt am 01.10.2024 
in Kraft. 
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Entgeltordnung für das Museum für Stadt- und Heimatgeschichte 22.47.02

Aufgrund des § 41 Abs. 1, Satz 2, Buchstabe i der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 

GV NW S. 666/SGV NW 2023), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 17.12.1997 

(GV NW S. 458), hat der Rat der Stadt Hagen in seiner Sitzung am 24.09.98 folgende 

Entgeltordnung für das Museum für Stadt- und Heimatgeschichte beschlossen:

§ 1 - Grundsatz

Für den Eintritt zur Dauerausstellung des Museums für Stadt- und Heimatgeschichte 

werden keine Eintrittsgelder erhoben. Für Wechselausstellungen und besondere 

Veranstaltungen sowie für Führungen und museumspädagogische Aktionen werden 

Entgelte nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmung erhoben.

§ 2 - Höhe des Entgelts für den Eintritt in eine Wechselausstellung und für 

besondere Veranstaltungen 
1)

Der Eintritt richtet sich nach der Art der Wechselausstellung bzw. besonderen 

Veranstaltung. Die Museumsleitung legt in Absprache mit dem Dezernenten den Eintritt 

für jede Wechselausstellung bzw. besondere Veranstaltung fest.

Der Eintritt beträgt für Erwachsene 1,50 % bis 6 % pro Person.

Für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres wird ein 

Eintrittsgeld in Höhe von 0,50 % - 2,50 % pro Person erhoben.

Schüler, Studenten, Auszubildende, Wehr- und Ersatzdienstleistende sowie 

Arbeitslosengeldempfänger, Arbeitslosenhilfeempfänger, Sozialhilfeempfänger, 

denen Hilfe zum Lebensunterhalt nach Abschnitt 2 BSHG – nicht nur vorübergehend 

– gewährt wird, sowie Jugendliche, die ein soziales Jahr verrichten, zahlen pro 

Person und Tag 0,50 % - 2,50 %. Der Anspruch auf Ermäßigung ist auf Verlangen 

nachzuweisen.

Mitglieder der die Einrichtung fördernden Vereine zahlen kein Entgelt.

Gruppen ab 10 Personen zahlen pro Person 1,00 % - 2,50 %.

Entgeltordnung
für das Museum für Stadt- und Heimatgeschichte vom 24. September 1998 in 
der Fassung des I. Nachtrages vom 20. Dezember 2001

1) § 2 geändert durch den I. Nachtrag vom 20. Dezember 2001
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22.47.02 Entgeltordnung für das Museum für Stadt- und Heimatgeschichte

§ 3 - Entgelte für Führungen 2)

(1) Führungen für Schulklassen 

     Für die einstündige Führung von Schulklassen wird 21,00 % als Entgelt erhoben. 

In begründeten Einzelfällen kann eine Schulklasse von der Zahlung des Entgeltes 

durch die Museumsleitung befreit werden.

(2) Führungen für andere Gruppen

 Für andere Gruppen wird ein pauschales Entgelt für die einstündige Führung in 

 Höhe von 25,00 % zusätzlich zum entrichteten Eintrittsgeld erhoben.

§ 5 - Inkrafttreten

Die Neufassung der Entgeltordnung tritt einen Tag nach der öffentlichen Bekanntma-

chung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Entgeltordnung für das Museum für Stadt- und 

Heimatgeschichte vom 26.05.1994 außer Kraft.

2) § 3 geändert durch den I. Nachtrag vom 20. Dezember 2001

I. Nachtrag vom 20. Dezember 2001, öffentlich bekannt gemacht am 10. Januar 2002, in Kraft getreten 
zum 01. Januar 2002



Synopse zur Eintrittspreiserhöhung städtische Museen

Übersicht der Entgeltordnungen:

Kunstquartier Hohenhof Archäologiemuseum Stadtmuseum

alt neu alt neu alt neu alt neu

Erwachsene 7,00 €        8,00 €        3,00 €        4,00 €        4,00 €        5,00 €        5,00 €        

Kinder U6 frei frei frei frei frei frei frei

Ermäßigte 3,50 €        4,50 €        1,50 €        2,50 €        2,00 €        3,00 €        3,00 €        

Schulklasse 1,50 €        1,50 €        1,00 €        1,50 €        1,50 €        1,50 €        1,50 €        

Gruppe ab 12 Personen 5,00 €        6,00 €        2,50 €        3,50 €        3,50 €        4,50 €        4,50 €        

Fam.K. I 15,00 €      17,00 €      7,00 €        9,00 €        9,00 €        11,00 €      11,00 €      

Fam.K. II 8,00 €        9,00 €        4,00 €        5,00 €        5,00 €        6,00 €        6,00 €        

Kombiticket MQ+Hohenhof Erwachsene 8,00 €        14,00 €      8,00 €        14,00 €      14,00 €      

Kombiticket MQ+HH ermäßigt 4,50 €        7,00 €        4,50 €        7,00 €        7,00 €        

Kombiticket MQ+HH Fam.K. I 17,00 €      29,00 €      17,00 €      29,00 €      29,00 €      

Kombiticket MQ+HH Fam.K.II 9,00 €        15,00 €      9,00 €        15,00 €      15,00 €      

48Std. Ticket alle Museen Erwachsene 18,00 €      18,00 €      18,00 €      18,00 €      

48Std. Ticket alle Museen ermäßigt 9,00 €        9,00 €        9,00 €        9,00 €        

48Std. Ticket alle Museen Fam.K. I 37,00 €      37,00 €      37,00 €      37,00 €      

48Std. Ticket alle Museen Fam.K. II 19,00 €      19,00 €      19,00 €      19,00 €      

Jahreskarte MQ Erwachsener 50,00 €      65,00 €      50,00 €      65,00 €      65,00 €      

Jahrekarte MQ ermäßigt 25,00 €      37,50 €      25,00 €      37,50 €      37,50 €      

Jahreskarte Archäologiemusem Erwachsener 15,00 €      20,00 €      

Jahreskarte Archäologiemuseum ermäßigt 7,00 €        10,00 €      

Jahreskarte alle Museen 80,00 €      80,00 €      80,00 €      80,00 €      

Jahreskarte alle Museen ermäßigt 40,00 €      40,00 €      40,00 €      40,00 €      
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